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Sie kommt – die Reform der Unternehmensbesteuerung 2008 mit Abgeltungssteuer
und Jahressteuergesetz.

Und sie kommen – die ausländischen Investoren. Alle stehen vor den Toren
Deutschlands in den Startlöchern. Begierig hoffend auf die angekündigte Erhöhung
der Attraktivität des Standorts Deutschland.

Der lockt mit der Senkung der Gewinnsteuerbelastung. – Aber er verschweigt die
Maßnahmen der Gegenfinanzierung und den harten Zugriff der Finanzbürokratie.

Prof. Wenger prognostiziert in der Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 28. Juni
2007 auf Seite 22 eine „dramatische Abwanderung vermögender Aktienanleger, die
zu gewaltigen Steuerausfällen führen wird, die alle früheren Abwanderungswellen
nach dem Zweiten Weltkrieg weit in den Schatten stellt“. 

Mit der Reform greift der Steuerstaat tief in die unternehmerische Entscheidungs-
freiheit ein. Der mit dem Jahressteuergesetz neu formulierte § 42 der Abgabenordnung
macht's möglich.

Bisher schon die Waffe der Finanzbürokraten gegen den sog. „Missbrauch recht-
licher Gestaltungsmöglichkeiten“, wird er jetzt endgültig jede „Steuergestaltung“
vernichten, die keine „beachtliche außersteuerliche Begründung“ nachweisen kann.

Finanzmandarine herrschen!

Stellen wir die Verfassungsfrage oder hören wir auf Prof. Wenger:

„Koffer packen!“ 

Jonas ...
Jetzt geht's los oder der große Bluff
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1. Die Besteuerung der Einkünfte
aus Kapitalvermögen (§ 20 EStG)
und solcher aus privaten
Veräußerungsgeschäften (§ 23 Abs.
1 Satz 1 Nr. 2 und 4 EStG) heute
und ab 1.1.2009

Zur Zeit werden Zinsen, Dividenden und
Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften
noch unterschiedlich besteuert. Zinsen unter-
liegen einer maximalen Steuerbelastung in
Höhe des Grenzsteuersatzes der Einkommen-
steuer. Bei Dividenden liegt die Einkommen-
steuerbelastung aufgrund des Halbeinkünfte-
verfahrens bei 50% des individuellen Grenz-
steuersatzes, max. bei 22.5% (§ 3 Nr. 40 EStG).
Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften
mit Aktien und Investmentanteilen sowie
solche aus Termingeschäften bleiben außerhalb
der Jahresfrist grundsätzlich steuerfrei (§ 23
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 4 EStG). 

Ein Vergleich innerhalb der EU lässt erken-
nen, dass die Mehrzahl der Staaten bereits Ab-
geltungssteuern praktizieren. Deutschland liegt
von der Höhe an 2. Stelle. Seit dem 1.7.2005
hat die EU die grenzüberschreitende Zinsbe-
steuerung und den Austausch von Informa-
tionen über Kapitaleinkünfte eingeführt.1

Schon in der Vergangenheit wurde in Deutsch-
land die Einführung einer Abgeltungssteuer auf
Kapitalerträge als so genannte Zinssteuer mehr-
fach diskutiert. 

Der jetzige Gesetzesentwurf zur Unterneh-
mensteuerreform 20082 sieht ab 1.1.2009 die
Einführung einer Abgeltungssteuer auf Kapital-
einkünfte vor. Alle Kapitaleinkünfte des Privat-
vermögens werden einheitlich mit einer Abgel-
tungssteuer von 25% belegt (§ 32d Abs. 1 Satz
1 EStG3). Unter Berücksichtigung der Vorbe-
lastung auf der Unternehmensebene von z. Zt.
53,21% sinkt die Gesamtbelastung ab 1.1.2009
auf 48,33%. Für Kapitaleinkünfte des Privat-

vermögens wird das bisherige Halbeinkünfte-
verfahren abgeschafft. Die steuerlichen Rege-
lungen zur Behandlung von durch Veräuße-
rungen von Kapitalanlagen reali-
sierten Wertzuwächsen (§ 23
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Nr. 4
EStG) werden neu strukturiert
und den Kapitaleinkünften
zugeordnet.

2. Eckpunkte der
Abgeltungssteuer

• Abgeltungssteuer (§ 32d
Abs. 1) oder Option
(§ 32d Abs. 6 EStG)

Ab 1.1.2009 werden Einkünfte aus Kapital-
vermögen im Wege einer Abgeltungssteuer mit
einem einheitlichen Steuersatz von 25% be-
steuert (§ 32d Abs. 1 Satz 1 EStG). Dem
Abgeltungssteuersatz sind der Solidaritäts-
zuschlag und die Kirchensteuer hinzuzurech-
nen, sodass die Gesamtbelastung etwa 27.8%
betragen wird. Einbehalt und Abführung der
Abgeltungssteuer obliegen dem Schuldner der
Kapitaleinkünfte bzw. den sog. auszahlenden
Stellen, den inländischen Kreditinstituten. 

Statt der Abgeltung der Steuer auf Kapital-
einkünfte (§ 32d Abs.1 EStG) besteht ein Wahl-
recht, z. B. im Fall einer geringen Steuerpro-
gression, diese im Rahmen der Veranlagung zu
erklären (Günstigerprüfung nach § 32d Abs. 6
EStG), wobei dieses nur einheitlich für alle
Kapitaleinkünfte in Anspruch genommen wer-
den kann. Eheleute können im Fall der Zusam-
menveranlagung ebenfalls das Wahlrecht nur
einheitlich für alle Kapitaleinkünfte ausüben.  

• Wegfall der Werbungskosten

Mit Einführung der Abgeltungssteuer sind
auch tatsächlich anfallende Werbungskosten,

wie Zinsaufwendungen und Depotkosten, nicht
mehr abzugsfähig. Lediglich ein Sparer-Pausch-
betrag von 801,- EUR, im Fall der Zusammen-

veranlagung verdoppelt, ist ins-
gesamt berücksichtigungsfähig
(§ 20 Abs. 9 EStG). Von dieser
Einschränkung nimmt § 32d Abs.
9 EStG solche Einkünfte aus, die
von der Abgeltungsbesteuerung
ausgenommen sind (§ 32d Abs.
2 EStG). Für sie gelten die all-
gemeinen Regelungen zum Wer-
bungskostenabzug (§ 9 EStG).
Der Ausschluss von Werbungs-
kosten gilt selbst für den Fall der
Option i. S. von § 32 Abs. 6 EStG. 

• Wegfall des Halbeinkünfteverfahrens

Das z. Zt. noch bestehende Halbeinkünfte-
verfahren im Privatvermögen wird abgeschafft
und im Betriebsvermögen von natürlichen
Personen auf ein sog. Teileinkünfteverfahren
mit einem Ansatz von 60% reduziert (§ 3 Nr. 40
Satz 1 EStG). Die Steuerfreistellung vermindert
sich von bisher 50 auf 40%. Korrespondierend
sind 60% der mit den Einkünften in wirtschaft-
lichem Zusammenhang stehenden Aufwendun-
gen nach § 3c EStG berücksichtigungsfähig
(§ 3c Abs. 2 Satz 1 EStG). 

Bisher hälftig steuerfreie Ausschüttungen
und Gewinne bei der Veräußerung von Aktien
werden ab 1.1.2009 voll versteuert, allerdings
nur, wenn diese nach dem 31.12.2008 erworben
werden. Andernfalls greift § 23 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 EStG in der bisherigen Fassung. 

Die bisherigen Regelungen der Steuerfreiheit
bei Körperschaften im Rahmen von § 8b Abs.
1 und 2 KStG bleiben erhalten. Da auch ver-
deckte Gewinnausschüttungen (vGA) zu den
Einkünften aus Kapitalvermögen zählen (§ 20
Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG), bleiben sie bei der
„ausschüttenden“ Kapitalgesellschaft nach wie
vor steuerfrei (§ 8b Abs. 1 Satz 1 KStG), unter-
liegen allerdings beim Empfänger der Abgel-
tungssteuer von 25% (§ 32d Abs. 1 Satz 1
EStG). 

• Die neue Qualität der Einkünfte aus
Kapitalvermögen, beispielhaft dar-
gestellt: 

1 Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3.6.2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen (ABl. EU Nr. L 157 S. 38);
vgl. hierzu auch WAGNER,  Informationsaustausch bei Zinseinkünften – EU-Zinsrichtlinie, Zinsinformationsverordnung und
verbleibende Gestaltungsmöglichkeiten, Die Steuerberatung 2005, 437

2 Am 25.5.2007 vom Bundestag in 2. und 3. Lesung verabschiedet; mit der Zustimmung des Bundesrates am 6.7.2007 ist
zu rechnen; Hinweis auf die BT-Drucksachen 16/4841 vom 27.3.2007, 16/5377 vom 18.5.2007, 16/5452 vom
23.5.2007 

3 Jeweils in der Fassung des Entwurfs vom 25.5.2007 (vgl. Fn. 2) 

Siegfried Wagner, Steuerberater, Ratingen

Die Abgeltungssteuer – Eine wirkliche Reform der Besteuerung von
Kapitaleinkünften des Privatvermögens?

Siegfried Wagner

Den vol lständigen Text  f inden Sie  in  der  aktuel len ZSteu-Ausgabe

Bestell-Formular: Letzte Seite
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I. Einleitung

Das Bundeseinkommensteuersystem in den
USA, das Thema unseres Aufsatzes in der ZSteu
vom 10. Januar 2007, ist leider
nur eines der Einkommensteuer-
systeme in Amerika, die auf Men-
schen angewendet werden. Zu-
sätzlich zu dieser allgemeinen
Abgabe gibt es Einkommen-
steuern in den meisten Staaten
wie New York und Kalifornien. Es
gibt sogar auch eine in der Stadt
New York erhobene Einkommen-
steuer. Obwohl diese staatlichen
und örtlichen Abgaben weniger
als die Bundessteuer betragen,
können sie ziemlich hoch sein.
Höchst wichtig ist, dass diese Steuern von
Leuten, die entweder aus Amerika ins Ausland
oder nach Amerika ziehen, oft nicht beachtet
werden.

Es besteht die Gefahr, dass ständig im
Ausland lebende Amerikaner eine fortdauernde
Staatssteuerverpflichtung in den USA (und
vielleicht eine fortdauernde Ortssteuerver-
pflichtung wie im Falle der Stadt New York)
haben können, wenn ihr Wohnsitz im Sinne
des Gesetzes innerhalb der USA bleibt. Es
besteht auch die Gefahr, dass Deutsche und
andere Europäer, die vorläufig in den USA
leben, Staatssteuern als Einwohner unterliegen
können.

Die Steuersysteme in Amerika sind von Staat
zu Staat anders, wie sich jemand, der versucht
Handel in den USA zu treiben, bewusst sein
wird. In diesem Aufsatz werden wir haupt-

sächlich über New York, einen großen Handels-
staat mit hohen Steuern1 und komplizierten
Vorschriften, schreiben. Unsere Betonung auf
New York wird außerdem mit gutem Recht
getan, weil es da ein großes Fallrecht gibt,
das die Grundsätze des Steuerwohnsitzes gut
erläutert.

II. Der New Yorker Begriff des
Steuerwohnsitzes

Der Staat New York besteuert Einwohner auf
eine Art und Nichteinwohner auf eine andere.
Einwohner werden auf ihr Einkommen aus allen
Quellen einschließlich Einkommen aus Kapital-
vermögen besteuert, aber Nichteinwohner wer-

den nur auf ihr Einkommen aus Quellen aus
dem Staat New York besteuert. Um zwischen
Einwohnern und Nichteinwohnern zu unter-
scheiden, sieht das New Yorker Steuergesetz
eine verwickelte Bestimmung vor2. Diese Be-
stimmung schließt mindestens zwei Fachaus-
drücke ein, die eine Erklärung brauchen. Der
Erste ist Domizil und der Zweite ist „permanent
place of abode”, was wir mit „ständiger Aufent-
haltsort” übersetzen werden, um sicher zu
gehen, dass dieser Ausdruck nicht mit „resi-
dency” oder ,,Wohnsitz” verwechselt wird. Ge-
mäß New Yorker Fallrecht bedeutet Domizil „den
Ort, wo der Steuerzahler sein oder ihr echtes,
unbewegliches und ständiges Zuhause hat, …
den hauptsächlichen Haushalt3, zu dem er oder
sie beabsichtigt, nach Abwesenheit zurück-
zukehren”4. Ein ständiger Aufenthaltsort ist
dagegen eine Unterkunft5, die der Steuerzahler
ständig behält, egal ob der Steuerzahler die
Unterkunft besitzt oder nicht. Das schließt auch
eine Unterkunft ein, die von dem Ehegatten
oder der Ehegattin des Steuerzahlers besessen
oder vermietet wird6. Eine Person kann zwei
oder mehr ständige Aufenthaltsorte haben, aber
nur ein Domizil7.

In der gesetzlichen Bestimmung steht, dass
als New Yorker „Einwohner“ angesehen werden:
(1) alle Personen, deren Domizil im Staat New
York liegt (mit einer später zu erklärenden Aus-
nahme), und (2) Personen, die ihr Domizil nicht
im Staat New York haben, aber die für fast das
gesamte Steuerjahr dort einen ständigen Auf-
enthaltsort behalten und mehr als 183 Tage
des Steuerjahrs dort verbringen (ausgenommen
sind hier Personen, die im aktiven Dienst in
den Streitkräften der Vereinigten Staaten
sind)8. 

Eine Ausnahme ist laut Definition die
Folgende: Bestimmte Personen werden nicht
als Einwohner angesehen, obwohl sie ihr Domi-
zil im Staat New York haben. Es gibt zwei
Möglichkeiten, um diese Klausel zu erfüllen.
(A) Um ein Nichteinwohner gemäß dieser
Klausel zu werden, muss eine Person, deren
Domizil in New York liegt, drei Forderungen
erfüllen: So eine Person: (1) darf während des
Steuerjahrs keinen ständigen Aufenthaltsort
im Staat New York haben, (2) muss während
des ganzen Steuerjahrs einen ständigen Auf-

1 Der Ansatzpunkt fürs Errechnen des im Staat New York zu versteuernden Einkommens ist das angepasste Bundesbrutto-
einkommen mit bestimmten Berichtigungen und Abwandlungen.  Ansässige verheiratete Steuerzahler, die eine gemein-
same Steuererklärung einschicken, versteuern zur Zeit im Staat New York ihr zu versteuerndes Einkommen zum Satz von
6,85 P. des Betrages über $ 40.000.  In New York City ist der höchste Steuersatz 3,648 P. des Betrages über $ 90.000.

2 NY Tax Law § 605 (b) (1). Das in der Stadt New York gültige Gesetz (NYC Administrative Code § 11-1705 (b) ) läuft
parallel zum im Staat New York gültigen Gesetz.

3 Auf Englisch ,,establishment”.
4 NYS Department of Taxation & Finance Nonresident Audits Outline, 6.10.97 (im Folgenden ,,Audits Outline”), S. 10.

S.a. 20 NYCRR 105.20 (d).  Das ,,Audits Outline” enhält (S. 13-26) eine wichtige Diskussion der Faktoren, die die
Steuerbehörde in Betracht zieht, wenn sie eine Entscheidung über eine Domizilfrage trifft. Vgl. den Fall Noble v.
Franchise Tax Board des Court of Appeal (Second App. Dist.) des Staats Kalifornien vom 11. Mai 2004 und den Fall
Matter of Bragg des State Board of Equalization des Staats Kalifornien vom 28. Mai 2003, der eine Liste der Faktoren
enthält, die in Kalifornien benutzt wird, um über den Einwohnerstatus zu entscheiden.

5 Auf English „dwelling place”.
6 Audits Outline, S. 36.  S.a. 20 NYCRR 105.20 (e).
7 20 NYCRR 105.20 (d) (4).
8 20 NYCRR 105.20 (a).  Vgl. California Rev. & Tax Code § 17014 (a), der die Bedeutung des Fachausdrucks „Einwohner”

wie folgt bestimmt: Jede Person, (1) die sich nicht für einen vorläufigen oder transitorischen Zweck außerhalb des
Staates Kalifornien befindet, (2) jede Person mit Domizil im Staat Kalifornien, die sich außerhalb des Staats für einen
vorläufigen oder transitorischen Zweck befindet.

9 20 NYCRR 105.20 (b) (1).

Dr. jur. Parker Brown und Dr. jur. Gerald Stack, Syracuse, New York, USA

Die Staatssteuerverpflichtung in den USA der Personen, die
entweder aus Amerika ins Ausland oder aus dem Ausland nach
Amerika ziehen

Dr. jur. Gerald StackDr. jur. Parker Brown
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Küffner / Zugmaier:
Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland

– Fortsetzung –
Im Anschluss an ZSteu Heft 7/2007, Seite 118, dokumentiert die Redaktion an dieser Stelle den Fortgang des Vertragsverletzungs-
verfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland. 

Bemerkenswert ist das Bemühen der Kommission „um eine freundschaftliche Lösung der Auseinandersetzung“ mit der Bundes-
republik Deutschland „im gegenseitigen Vertrauen“. Freude und Glücksgefühle brächen aus, wenn deutsche Finanzämter mit Steuer-
bürgern immer auch solchen Umgang pflegen würden.

Z---Steu-Brisant
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Bundesministerium der Finanzen

Auswirkungen des Urteils des
Europäischen Gerichtshofs (EuGH)
vom 29. März 2007 in der
Rechtssache C-347/04 „Rewe
Zentralfinanz“

BMF, Schreiben vom 11. Juni 2007
IV B 3 - S 2118 a/07/0003

EStG § 2 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a

Der EuGH hat mit Urteil vom 29.3.2007 in der
Rechtssache C-347/04 „Rewe Zentralfinanz“ ent-
schieden: 

„Unter Umständen wie denen des Ausgangsver-
fahrens, unter denen eine Muttergesellschaft
eine Beteiligung an einer gebietsfremden
Tochtergesellschaft hält, die es ihr ermöglicht,
einen sicheren Einfluss auf die Entscheidungen
dieser ausländischen Tochtergesellschaft aus-
zuüben und deren Tätigkeiten zu bestimmen,
stehen die Art. 52 EG-Vertrag (nach Änderung
jetzt Art. 43 EG) und 58 EG-Vertrag (jetzt Art.
48 EG) einer Regelung eines Mitgliedstaats ent-
gegen, die für eine in diesem Mitgliedstaat
ansässige Muttergesellschaft die Möglichkeiten
einschränkt, Verluste aus der Abschreibung auf
Beteiligungswerte an in anderen Mitgliedstaaten
niedergelassenen Tochtergesellschaften aus-
zugleichen.“ 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörte-
rungen mit den obersten Finanzbehörden der
Länder nehme ich hierzu wie folgt Stellung: 

§ 2a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe a EStG ist
auf negative Einkünfte mit Bezug auf die Mit-
gliedstaaten der EU oder des EWR (Mitglied-
staaten der EU und Island, Norwegen, Liech-
tenstein) nicht weiter anzuwenden, hiervon
jedoch ausgenommen Liechtenstein, da es keine
Amtshilfe leistet. Dies gilt allerdings nicht,
wenn die Teilwertabschreibung auf Umstände
zurückzuführen ist, die außerhalb des Gebiets
der EU und des EWR liegen.

Geldwerter Vorteil bei Arbeitgeber-
darlehen

BMF, Schreiben vom 13. Juni 2007
IV C 5 - S 2334/07/0009

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom
4.5.2006, VI R 28/05 (BStBl 2006 II S. 781,

ZSteu 2006, R-647) entschieden, dass der Ar-
beitnehmer keinen lohnsteuerlich zu erfassenden
Vorteil erlangt, wenn der Arbeitgeber seinem
Arbeitnehmer ein Darlehen zu einem markt-
üblichen Zinssatz gewährt. Nach Auffassung des
Bundesfinanzhofs lässt sich mit der Richtlinien-
regelung in R 31 Abs. 8 Satz 3 LStR 1999 (ent-
spricht R 31 Abs. 11 Satz 3 LStR 2005) kein
steuerbarer Vorteil begründen und ist die Richt-
linienregelung keine Festsetzung von Durch-
schnittswerten i.S.d. § 8 Abs. 2 Satz 8 EStG. 

Nach einer Erörterung mit den obersten Finanz-
behörden der Länder gilt bei der Ermittlung des
geldwerten Vorteils bei Arbeitgeberdarlehen
Folgendes: 

Bei Arbeitgeberdarlehen bemisst sich der geld-
werte Vorteil nach dem Unterschiedsbetrag
zwischen dem marktüblichen Zins und dem Zins,
den der Arbeitnehmer im konkreten Einzelfall
zahlt. Es ist hierbei grundsätzlich für die gesamte
Vertragslaufzeit der Zinssatz bei Vertragsab-
schluss maßgeblich, es sei denn, es ist ein varia-
bler Zinssatz vereinbart. Hinsichtlich der Bewer-
tung des geldwerten Vorteils bei Arbeitgeber-
darlehen ist zwischen einer Bewertung nach § 8
Abs. 2 EStG (z.B. Arbeitnehmer eines Einzelhänd-
lers erhält ein zinsgünstiges Arbeitgeberdar-
lehen) und § 8 Abs. 3 EStG (z.B. Sparkassenange-
stellter erhält ein zinsgünstiges Arbeitgeber-
darlehen) zu unterscheiden. 

Bei der Feststellung, ob die 44-Euro-Freigrenze
(§ 8 Abs. 2 Satz 9 EStG) überschritten wird,
sind Vorteile aus zinsverbilligten Arbeitgeber-
darlehen einzubeziehen. Der vorletzte Satz des
BMF-Schreibens vom 9.7.1997 (BStBl 1997 I
S. 735) wird wie folgt gefasst: „Außer Betracht
bleiben danach z.B. die nach § 8 Abs. 2 Satz 2
bis 5 EStG zu bewertenden Vorteile aus der Über-
lassung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs sowie
die mit den amtlichen Sachbezugswerten zu
bewertende Unterkunft und Verpflegung.“

Aus Vereinfachungsgründen wird es nicht bean-
standet, wenn bei einer Bewertung nach § 8
Abs. 2 EStG für die Feststellung des marktübli-
chen Zinssatzes die bei Vertragsabschluss von
der Deutschen Bundesbank zuletzt veröffentlich-
ten Effektivzinssätze – also die gewichteten
Durchschnittszinssätze – herangezogen werden
(s.a.: http://www.bundesbank.de/statistik/
statistik_zinsen_tabellen.php unter der Rubrik
„EWU-Zinsstatistik [Bestände, Neugeschäft]“).
Es sind die Effektivzinssätze unter „Neugeschäft“
maßgeblich. Von dem sich danach ergebenden
Effektivzinssatz kann ein Abschlag von 4 % vor-
genommen werden. Aus der Differenz zwischen

diesem Maßstabszinssatz und dem Effektivzins-
satz des Arbeitgeberdarlehens sind die Zinsver-
billigung und der geldwerte Vorteil zu berechnen,
wobei die Zahlungsweise der Zinsen (z.B. monat-
lich, jährlich) unmaßgeblich ist. Zwischen den
einzelnen Arten von Krediten (z.B. Wohnungs-
baukredit, Konsumentenkredit) ist zu unterschei-
den. Die Vereinfachungsregelung kann in allen
offenen Fällen angewandt werden. 

Beispiel:
Ein Arbeitnehmer erhält im Mai 2007 ein Arbeit-
geberdarlehen von 16 000 € zu einem – monat-
lich zu entrichtenden – Effektivzins von 2 %
jährlich (Laufzeit 4 Jahre). Der bei Vertrags-
abschluss im Mai 2007 von der Deutschen Bun-
desbank für Konsumentenkredite mit anfäng-
licher Zinsbindung von über 1 Jahr bis 5 Jahre
veröffentlichte Effektivzinssatz (Erhebungszeit-
raum März 2007) beträgt 5,81 %. Nach Abzug
eines Abschlags von 4 % ergibt sich ein Maß-
stabszinssatz von 5,58 %. Die Zinsverbilligung
beträgt somit 3,58 % (5,58 % abzüglich 2 %).
Danach ergibt sich ein monatlicher Zinsvorteil
von 47,73 € (3,58 % von 16 000 € x 1/12).
Dieser Vorteil ist – da die 44-Euro-Freigrenze
überschritten ist – lohnsteuerpflichtig.

§ 5 EStG; Studien und Prüfungs-
leistungen an ausländischen
Hochschulen sowie Abschlüsse
inländischer Fachhochschulen
gleichgestellten Ausbildungsgängen
nach Landesrecht

BMF, Schreiben vom 21. Juni 2007
IV C 4 - S 2227/07/0002

Im Einvernehmen mit den obersten Finanz-
behörden der Länder werden Tz. 17 und 25 des
BMF-Schreibens vom 4.11.2005, IV C 8 - S 2227
- 5/05 (BStBl 2005 I S. 955) wie folgt gefasst:

„[Tz. 17] Studien- und Prüfungsleistungen an
ausländischen Hochschulen, die zur Führung
eines ausländischen akademischen Grades
berechtigen, der nach § 20 HRG in Verbindung
mit dem Recht des Landes, in dem der Gradin-
haber seinen inländischen Wohnsitz oder in-
ländischen gewöhnlichen Aufenthalt hat,
anerkannt wird, sowie Studien- und Prüfungs-
leistungen, die von Staatsangehörigen eines
Mitgliedstaats der EU oder von Vertragstaaten
des EWR oder der Schweiz an Hochschulen dieser
Staaten erbracht werden, sind nach diesen

Z---Steu-Verwaltungsanweisungen
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ZSteu-Rechtsprechung

Bundesfinanzhof

Alle am 20.06.2007 und 27.06.2007 veröffentlichten Entscheidungen – Ungekürzte Originaltexte

a) Leitsätze der BFH-Entscheidungen veröffentlicht am 20.06.2007:

17.01.2007 X R 19/06 AO
Prozesszinsenanspruch eines Steuerpflichtigen, der den Prozess nicht selbst geführt hat – Prozess-
zinsen auch auf erstattete Kirchensteuer, Ergänzungsabgabe und Stabilitätszuschlag
Prozesszinsen nach § 236 AO erhält der Feststellungsbeteiligte, dessen Einkommensteuerfestsetzung 
aufgrund der gerichtlichen Anfechtung eines Grundlagenbescheides durch einen früheren Mitgesell-
schafter einer KG geändert wird, selbst dann, wenn er nicht Beteiligter im Verfahren gegen den Grund-
lagenbescheid war.
Die Entscheidung ist nachträglich zur Veröffentlichung bestimmt worden. Originaltext: R-519

07.03.2007 I R 25/05 EG / EWGRL / UmwStG
Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH: Sog. doppelte Buchwertverknüpfung beim grenzüber-
schreitenden Anteilstausch gemeinschaftsrechtswidrig?
Dem EuGH werden die folgenden Rechtsfragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
1. Steht Art. 8 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 90/434/EWG des Rates vom 23. Juli 1990 (ABlEG Nr. L 225, 1) 
der Steuerregelung eines Mitgliedstaates entgegen, nach welcher bei Einbringung der Anteile an einer 
EU-Kapitalgesellschaft in eine andere EU-Kapitalgesellschaft dem Einbringenden nur dann die Fortführung
der Buchwerte der eingebrachten Anteile ermöglicht wird, wenn die übernehmende Kapitalgesellschaft 
die eingebrachten Anteile ihrerseits mit den Buchwerten angesetzt hat (sog. doppelte Buchwertver-
knüpfung)?
2. Falls dies zu verneinen sein sollte: Widerspricht die vorstehende Regelungslage Art. 43 EG und 
Art. 56 EG, obwohl die sog. doppelte Buchwertverknüpfung auch bei der Einbringung der Anteile an 
einer Kapitalgesellschaft in eine unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaft verlangt wird?

Originaltext: R-520

15.03.2007 II R 80/05 GrEStG / AusglLeistG / VermG
Steuerpflicht des Grundstückserwerbs im Flächenerwerbsprogramm nach § 3 AusglLeistG vor 
Inkrafttreten des VermRErgG – Verhältnis von EigentÜbertrG und AusglLeistG
Der Flächenerwerb im Rahmen des Flächenerwerbsprogramms nach § 3 AusglLeistG durch einen Käufer,
dessen Rechtsvorgänger Vermögen durch Enteignung auf besatzungsrechtlicher oder besatzungshoheit-
licher Grundlage entzogen worden ist, ist auch dann nicht grunderwerbsteuerfrei, wenn der Erwerb vor 
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Anwendung neuer BFH-Entscheidungen mit ZSteu-Fundstellen
In einem finanzgerichtlichen Verfahren ergangene und rechtskräftig gewordene Entscheidungen binden nur die am Rechtsstreit Betei-
ligten und ihre Rechtsnachfolger (§ 110 Abs. 1 FGO). Durch eine Veröffentlichung von Urteilen bzw. Beschlüssen des Bundesfinanz-
hofs im Bundessteuerblatt Teil II werden aber die Finanzämter angewiesen, diese Entscheidungen auch in vergleichbaren Fällen anzu-
wenden.
Die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder haben beschlossen, die folgenden neuen BFH-Entscheidungen im Bundes-
steuerblatt Teil II zu veröffentlichen und somit allgemein anzuwenden:

Datum Akten- Entscheidungs- Kurzbeschreibung
zeichen datum / 

ZSteu-Fundstelle

22.06.2007 XI R 5/06 17.01.2007 Einkünftequalifikation bei einer Umweltauditorin
ZSteu 2007, R-375

20.06.2007 GrS 1/05 04.12.2006 Zuführung eines im Privatvermögen entdeckten Kiesvorkommens zum Betriebsvermögen – 
ZSteu 2007, R-392 Bindungswirkung im zweiten Rechtsgang

20.06.2007 VII B 84/06 21.02.2007 Zustellung gegen Empfangsbekenntnis erst mit Entgegennahme des Urteils – „förmliche“ 
ZSteu 2007, R-340 Beschlussfassung über Heranziehung von Stellvertretern zur Bewertung von Prüfungs-

arbeiten

20.06.2007 X R 19/06 17.01.2007 Prozesszinsenanspruch eines Steuerpflichtigen, der den Prozess nicht selbst geführt hat – 
ZSteu 2007, R-519 Prozesszinsen auch auf erstattete Kirchensteuer, Ergänzungsabgabe und Stabilitäts-
(in diesem Heft) zuschlag 

18.06.2007 VI R 53/04 12.04.2007 Zur verfassungskonformen Auslegung des § 3 Nr. 13 Satz 1 EStG als Steuerbefreiung für 
ZSteu 2007, R-343 Werbungskostenersatz – im Rahmen von Auslandseinsätzen gewährte Umzugskostenver-

gütungen

18.06.2007 VI R 31/05 15.03.2007 Übertragbarkeit von zu doppelter Haushaltsführung von Eheleuten ergangener BFH-Recht-
ZSteu 2007, R-389 sprechung auf Fälle nicht ehelicher Lebensgemeinschaften – Berufliche Veranlassung der 

Gründung eines doppelten Haushalts bei nicht ehelichen Lebensgemeinschaften – 
Versäumnis einer Revisionsbegründungsfrist wegen Verschulden eines sonst zuverlässigen 
Mitarbeiters der Poststelle der Finanzbehörde

12.06.2007 III R 85/06 25.01.2007 Beginn der Frist für die Festsetzung von Prozesszinsen auf Kindergeld – Entstehungszeit-
ZSteu 2007, R-348 punkt des Anspruches auf Prozesszinsen 

12.06.2007 IV B 76/05 14.03.2007 Beteiligung des Beigeladenen am Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren – Rüge eines Ver-
ZSteu 2007, R-359 fahrensfehlers nach vom FG als unzulässig abgewiesener Klage

07.06.2007 II R 25/05 28.03.2007 Entstehung der ErbschaftsteuerErbschaftsteuer bei Erfüllung eines formunwirksamen Ver-
ZSteu 2007, R-466 schaffungsvermächtnisses

07.06.2007 I R 20/05 05.04.2006 Abzug einer Durchlaufspende – Berufung auf Vertrauensschutz
ZSteu 2007, R-57
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